
3. 	 Betriebsstörung

4. 	 Leistungen der Versicherung

5. 	 Versicherte Kosten

6. 	 Erhöhungen und Erweiterungen

7. 	 Neue Risiken

8. 	 Versicherungsfall

9. 	 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

10. 	 Nicht versicherte Tatbestände

11. 	 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung

12. 	 Nachhaftung

13. 	 Versicherungsfälle im Ausland

14. 	 Beitragsangleichung

IX.	 Zusatzrisiken - falls besonders vereinbart
1. 	 Abbrennen von Feuerwerken, Entzünden von Feuern, Abschießen von Kanonen/Böllern

2. 	 Betrieb von Karusells, Hüpfburgen etc.

3. 	 Garderobenaufbewahrung

4.	 Mitversicherung von Tieren

5.	 Mitversicherung von Schäden an fremden Tieren

6.	 Mitversicherung versicherungspflichtiger Kfz und Beschädigung dieser Kfz

I. 	V ersichertes Risiko

		  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der im Versi-
cherungsschein bezeichneten Veranstaltung einschließlich der mit der Veranstaltung in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten (Auf- und Abbau von 
Ständen, Buden, (Fest-)Zelten etc.). Voraussetzung ist, dass der Auf- und Abbau von 
(Fest-)Zelten unter verantwortlicher Leitung eines Zeltmeisters durchgeführt wird.

		  Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 und der Ziff. 4 AHB finden keine Anwendung.

II. 	 Mitversicherte Personen

1. 	 Mitversichert ist die persönliche  
gesetzliche Haftpflicht

1.1		  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers aus der Leitung oder Beaufsich-
tigung der versicherten Veranstaltung. 

1.2		  der an der Veranstaltung aktiv mitwirkenden Teilnehmer in dieser Eigenschaft, soweit es 
sich nicht um selbständige Unternehmen bzw. deren Beschäftigte sowie freiberufliche 
Akteure (z. B. Artisten, Künstler, Musiker, Sänger etc.) handelt.

1.3		  der an Fahrten bzw. Zeltlagern teilnehmenden Aufsichtspersonen/Lehrern und Teilneh-
mern/Schülern.

		  Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB - Haftpflichtansprüche mitversicherter 
natürlicher Personen untereinander, und zwar wegen

		  -	 Personenschäden,

		  -	 Sachschäden. 
	 Für Sachschäden gilt ein Selbstbehalt von 50 Euro je Schadenfall vereinbart.

1.4		  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von weiteren neben dem Antragsteller an der 
versicherten Veranstaltung beteiligten juristischen Personen (Vereine) sowie – sofern 
beantragt: des Mitveranstalters. Dieser Versicherungsschutz gilt subsidiär, d. h. nur 
dann, falls nicht bereits über eine andere Versicherung des Versicherungsnehmers, der 
juristischen Person oder des Geschädigten Versicherungsschutz besteht.

1.5 		  Für Ziff. 1.2 bis 1.4 gilt:

(1)	Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich 
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

	 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden.

(2)	Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt

      3 000 000 Euro pauschal für Personen- und Sachschäden,

         100 000 Euro für Vermögensschäden,

	 soweit beim einzelnen Risiko keine geringeren Höchstersatzleistungen angegeben 
sind.

	 Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle während eines 
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der o. g. Versicherungssummen.

	 Diese Höchstersatzleistungen gelten auch dann, wenn bei einzelnen Risiken und/
oder in den Versicherungsbedingungen höhere oder keine Höchstersatzleistungen 
angegeben sind.		

Für den Versicherungsvertrag gelten neben den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und den Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von 
Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm) die nachfolgenden Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von betrieblichen 
und beruflichen Haftpflichtrisiken (RBE-Veranstaltungen).
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III. 	 Mitversicherte Risiken

1. 	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
1.1 		  des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder 

Nutznießer von Grundstücken - nicht jedoch von Luftlandeplätzen, Gebäuden oder 
Räumlichkeiten, die ausschließlich den Veranstaltungszwecken dienen.

		  Versicherungsschutz besteht auch für die Vermietung, Verpachtung oder sonstige Über-
lassung von Grundstücken, Gebäuden oder Teilen davon zu Veranstaltungszwecken an 
Dritte.

		  Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen oder Schneeräumen auf Gehwegen, Bürgersteigen 
und Fahrbahnen).

		  Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht der durch Arbeitsvertrag mit der Ver-
waltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen 
erhoben werden.

		  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

		  Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden;

1.2		  aus Reklameeinrichtungen, z. B. Ausstellungsvitrinen, Transparente, Reklametafeln, 
Leuchtröhren, auch auf fremden Grundstücken;

1.3		  des Versicherungsnehmers aus dem Besitz, Halten und Gebrauch von eigenen  
und fremden nicht selbstfahrenden Maschinen, z. B. Baumaschinen, Arbeits- 
maschinen, Turmdrehkränen, Kränen und Winden sowie sonstigen Be- und Entlade-
vorrichtungen;

		  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Über-
lassung dieser Maschinen an betriebsfremde Personen. Ausgeschlossen bleibt die 
persönliche Haftpflicht derjenigen Personen, denen die Maschinen überlassen worden 
sind;

1.4		  als Tierhüter. 

2. 	V ertraglich übernommene Haftpflicht
		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer als 

Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

3.	 Mietsachschäden
3.1		  Mietsachschäden an Gebäuden und/oder Räumen

3.1.2		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden an zu Veranstaltungszwecken gemieteten (nicht geleasten), gepachteten oder 
geliehenen Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktionsan-
lagen und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

3.1.3		  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

-	 wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;

-	 wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsan-
lagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

-	 wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders 
versichern kann;

-	 von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

-	 von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die 
er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles 
desselben angestellt hat;

-	 von Angehörigen (Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

-	 von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden und/oder unter einer einheitlichen unterneh-
merischen Leitung stehen.

3.1.4		  Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerver-
sicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.

3.1.5		  Die Höchstersatzleistung beträgt 

-	 bei Mietsachschäden durch Feuer, Leitungswasser und Abwasser 1 000 000 Euro, 
begrenzt auf 2 000 000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
bzw. - bei kurzfristiger Versicherung - während des Veranstaltungszeitraumes.

-	 bei sonstigen Mietsachschäden 100 000 Euro, begrenzt auf 200 000 Euro für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres bzw. - bei kurzfristiger Versicherung 
- während des Veranstaltungszeitraumes.

3.1.6		  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 Euro, höchstens 
2 500 Euro selbst zu tragen.

3.2		  Mietsachschäden an beweglichen Sachen

3.2.1		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die zu 
Veranstaltungszwecken gemietet, geliehen, gepachtet oder aufgrund eines besonderen 
Vertrages in Verwahrung genommen wurden.

		  Mitversichert gilt insbesondere die gesetzliche Haftpflicht aus Sachschäden an kurzfristig 
ausgeliehenen Arbeitsmaschinen Dritter.

3.2.2		  Das Abhandenkommen gemäß Ziff. 2.2 AHB gilt in diesem Rahmen mitversichert. 

3.2.3		  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an und dem Abhandenkom-
men von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, bargeldlosen Zahlungsmitteln/Geldkarten (z. 
B. Schecks, Kredit-/EC-/Bank-Karten, Telefonkarten), Bahn- und Fahrkarten, Urkunden, 
Schmuck- und Pelzsachen, Edelsteine und Gegenstände aus Edelmetall, Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeuganhängern, Ausstellungsgütern, Kunstgegenständen und Musikinstru-
menten sowie an Multimedia- (z. B. Musik-, Video-) und Lichtanlagen, EDV-Anlagen, 
Mobilfunktelefonen, Handhelds, Organizern, Blackberrys, Fotoapparaten, Digitalkameras, 
Videokameras, Camcordern, ferner an sonstigen akustischen und elektronischen Anlagen/
Maschinen/Geräten, für die eine Elektronik- oder Maschinenversicherung abgeschlossen 
werden kann.

		  Ferner gelten nicht versichert Schäden an solchen Gegenständen, die den unmittelbaren 
Verfügungsbereich des Veranstalters bzw. der mitversicherten Personen verlassen  
(z. B. Geschirr, Gläser, Besteck) sowie Sengschäden durch Zigaretten und Schlüs-
selverlust.

3.2.4		  Die Höchstersatzleistung beträgt 10 000 Euro im einzelnen Versicherungsfall, begrenzt auf 
20 000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres bzw. - bei kurzfristiger 
Versicherung - während des Veranstaltungszeitraumes.

3.2.5		  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 50 Euro selbst zu 
tragen.

3.2.6		  Bestehende Sachversicherungen gehen dieser Haftpflichtversicherung vor.

4.	B e- und Entladeschäden
4.1		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen der 

Beschädigung von Land- oder Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und 
Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

		  Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entste-
hen beim Abheben von oder Heben auf Land- und Wasserfahrzeuge durch Kräne oder 
Winden zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst 
Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

4.2		  Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen 
und Containern.

4.3		  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 % , mindestens 100 Euro, höchstens 
2 500 Euro selbst zu tragen.

5. 	L eitungsschäden
5.1		  Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unter-

irdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und 
Oberleitungen.

5.2		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Tätigkeitsschäden an solchen Leitungen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

5.3		  Auf die Bestimmungen in Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird hingewiesen.

		  Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen) bleiben bestehen.

5.4		  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 Euro, höchstens 
2 500 Euro selbst zu tragen.

6.	A uslandsschäden (Versicherungsfälle  
oder Ansprüche im Ausland)

6.1		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Veranstalter wegen 

6.1.1		  in Europa und in außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages 
über die Europäische Union gehören, vorkommender Versicherungsfälle (siehe aber Ziff. 
6.2).

6.1.2		  weltweit vorkommender Versicherungsfälle aus der Veranstaltung von und der Teilnahme 
an Fahrten und Zeltlagern.

6.2		  Besonderer schriftlicher Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im 
Ausland belegene Betriebsstätten, z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, 
Läger u. dgl. 

6.3		  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von 
Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
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		  Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (Ziff 7.9 
AHB).

		  Für Versicherungsfälle im Ausland und für Ansprüche aus inländischen Versicherungs-
fällen, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

6.4		  Ausgeschlossen sind Ansprüche 

6.4.1		  -	 welche vor außereuropäischen Gerichten geltend gemacht werden - dies gilt auch 	
	 im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) -;

-	 wegen Verletzung oder Nichtbeachtung außereuropäischen Rechts;

-	 wegen einer im außereuropäischen Ausland vorgenommenen Tätigkeit.

6.4.2		  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary dama-
ges;

6.4.3		  nach den Artikeln 1792 ff, 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

6.5		  Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – werden 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

		  Kosten sind:

		  Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.6		  Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Territorien 
und Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt:

		  Von  jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 250 Euro höchstens 
5 000 Euro selbst zu tragen. Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

6.7		  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der 
Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

7.	S trahlenschäden
7.1		  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen ( z. B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgeneinrichtungen), soweit der Umgang oder die Tätigkeit 
keiner Deckungsvorsorgepflicht unterliegt.

7.2		  Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige 
Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, 
ohne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer 
nicht auf Ziff 7.12 AHB berufen.

		  Dies gilt nicht für Schäden

- 	 die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage 
ausgehen;

- 	 die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammen-
hängenden Lagerung bedingt sind.

7.3		  Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- 	 wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die ab der zweiten 
Generation eintreten;

- 	 wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder in 
wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des 
Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen 
ionisierenden Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben;

-	 gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten wegen Schäden durch 
bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
behördlichen Verfügungen oder Anordnungen.

8.	A bwasserschäden
		  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 

Sachschäden, durch Abwässer und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

		  Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmut-
zung und Verstopfung und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

9.	V ermögensschäden aus der Verletzung von Daten-
schutzgesetzen

		  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.15 (4) und 7.16 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, soweit es sich um 
die Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten 
handelt.

		  Die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der 
Haftpflichtversicherung (BBVerm) finden insoweit keine Anwendung. 

		  Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche 
von Versicherten untereinander.

10. 	F orderungsausfalldeckung
10.1 		  Umfang des Versicherungsschutzes 

		  Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer während einer in diesem 
Vertrag versicherten Eigenschaft oder Tätigkeit von einem Dritten geschädigt wird in 
dem Umfang, als wenn der Schädiger für die schädigende Handlung eine marktübliche 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen hätte. 

		  Als marktüblich gelten die aktuellen Produktempfehlungen des Verbandes öffentlicher 
Versicherer. 

		  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die in diesem Vertrag mitversicherten 
Personen. 

		  Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 100 000 Euro begrenzt auf 200 000 
Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

		  Der Dritte (Schadenverursacher) kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

10.2. 		 Kein Versicherungsschutz besteht 

a) 	bei Schäden unter 5 000 Euro; ab einem Schaden von 5 000 Euro besteht Versiche-
rungsschutz ohne Selbstbeteiligung, 

b) 	 für Zinsen, die über den gesetzlichen Zinssatz hinausgehen; 

c) 	wenn der Dritte zum Zeitpunkt des Eintrittes des Schadenereignisses seinen festen 
Wohnsitz nicht in Europa oder in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungs-
bereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, gehabt hat; 

d) 	wenn und soweit ein anderer Versicherer leistungspflichtig ist, z. B. der Haftpflicht-
versicherer des Dritten oder der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers 
bzw. mitversicherten Personen; 

e) 	wenn und soweit ein Sozialversicherungsträger oder Sozialhilfeträger leistungspflich-
tig ist,

f) 	 wenn es sich bei dem Schädiger um eine in diesem Vertrag (mit)versicherte Person 
handelt, 

g) 	die schädigende Handlung unter den Versicherungsschutz einer Pflichtversicherung 
fällt.

10.3. 		 Voraussetzungen für den Versicherungsschutz: 

a) 	Das Schadenereignis muss während der Wirksamkeit dieser Versicherung eingetreten 
sein. 

b) 	Es müssen gegen den Schädiger berechtigte Schadenersatzforderungen aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts bestehen, welchen 
dieser ganz oder teilweise nicht nachgekommen ist. 

c) 	Der Versicherungsnehmer muss gegen den Dritten einen rechtskräftig gewordenen 
und vollstreckbaren Titel in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Norwegen 
oder der Schweiz (Urteil, Vollstreckungsbescheid, gerichtlicher Vergleich) über min-
destens 5 000 Euro erwirkt haben. Gleichgestellt ist ein notarielles Schuldanerkenntnis 
mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich der 
sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft. 

d) 	Der Versicherungsnehmer hat nachzuweisen, dass eine Zwangsvollstreckung fehl-
geschlagen ist bzw. aussichtslos erscheint. 

	 Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie nicht zu einer vollständigen 
Befriedigung des Versicherungsnehmers geführt hat. 

	 Sie erscheint als aussichtslos, wenn der Dritte z. B. innerhalb der letzten drei Jahre die 
eidesstattliche Versicherung abgegeben hat bzw. in dem beim Vollstreckungsgericht 
geführten Schuldnerverzeichnis eingetragen ist. 

e) 	Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und ausführliche Aus-
künfte zu dem Haftpflichtschaden zu erteilen und den Versicherer über den gesamten 
Schriftwechsel zu informieren sowie diesen auf Verlangen zu übergeben. 

	 Wenn der Forderungsbetrag 25 000 Euro übersteigt, hat der Versicherungsnehmer 
das Schadenereignis dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, sobald er Schaden-
ersatzansprüche gegen einen Dritten erhebt. 

	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den 
Sach- und Verfahrensstand zu geben. Er hat die weitere Vorgehensweise (Beantra-
gung eines Mahnbescheides, Klageerhebung, Vergleichsabschluss usw.) vorweg 
dem Versicherer mitzuteilen und mit diesem abzustimmen. 

f) 	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine Ansprüche gegen den Dritten in Höhe 
der von dem Versicherer erbrachten Entschädigungsleistung an diesen in notarieller 
Form abzutreten und den Titel bzw. das notarielle Schuldanerkenntnis herauszugeben. 

		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein. Insoweit findet Ziff. 26 AHB entsprechende 
Anwendung.

11. 	E nergie-/Verbrauchsmehrkosten
		  Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2.1 und abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die ge

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus erhöhten 
Verbrauchsabrechnungen und erhöhten Energie-, Wasser- und Kommunikationskosten 
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aufgrund mangelhaft durchgeführter Installationen, Reparaturen, Wartungsarbeiten 
oder Zählerprüftätigkeiten. Ausgeschlossen sind Ansprüche infolge Unwirksamkeit von 
Energiesparmaßnahmen und Reduzierung von Kommunikationskosten. 

		  Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 100 000 Euro begrenzt auf 200 000 
Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

12. 	N achhaftungsversicherung
		  Bei Beendigung des Vertrages durch Risikowegfall wird der Versicherungsschutz für 

weitere drei Jahre geboten.

		  Dies gilt nicht 

- 	 bei der Vertragsbeendigung aus anderen Gründen (z. B. Vertragskündigung durch 
Versicherungsnehmer oder Versicherer),

- 	 für etwaig mitversicherte private Risiken und im Versicherungsschein separat auf-
geführte weitere Risiken,

- 	 für Versicherungsfälle aus nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses ausge-
führten Arbeiten oder Lieferungen von Erzeugnissen.

IV. 	K raftfahrzeuge

1.		  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen.

2.		  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicher-
ten.

3.		  Eine Tätigkeit der in Ziff. 1 genannten Personen an einem Kfz oder Kfz-Anhänger ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

4.		  Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, 
Besitz und Gebrauch von eigenen und fremden

4.1		  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden nicht versicherungspflichtigen 
Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit.

		  Hinweis:

		  Bei Betriebsgrundstücken bzw. Betriebsgrundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder 
Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. beschränkt öffentliche Verkehrs-
flächen. Auch wenn ein Kfz dort nur gelegentlich eingesetzt wird, besteht grundsätzlich 
Versicherungspflicht. Dies gilt insbesondere für Stapler mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 6 km/h. Diese unterliegen nach § 18 Abs. 2 Ziff. 1b StVZO zwar nicht der 
Zulassungspflicht, die Versicherungspflicht bleibt aber bestehen, mit der Folge, dass eine 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der „Allgemeinen Bedingungen 
für die Kraftfahrtversicherung (AKB)“ abgeschlossen werden muss;

4.2		  nicht versicherungspflichtigen Kfz mit nicht mehr als 6 km/h.

		  Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 6 km/h - auch Stapler - sind nicht versicherungspflichtig, unabhängig davon, 
ob sie gelegentlich oder regelmäßig auf beschränkt öffentlichen oder öffentlichen 
Verkehrsflächen eingesetzt werden;

4.3		  nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Gabelstaplern 
mit nicht mehr als 20 km/h.

		  Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren 
besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, 
nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern, bestimmt und geeignet sind und  
die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge ge-
hören.

		  Hinweis:

		  Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen und Gabelstapler beim Ver-
kehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch ihre Bauart 
bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Sie sind dann ausschließlich durch 
eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu versichern.

5.		  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

		  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur mit 
der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

		  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

6.		  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Über-
lassung dieser Kraftfahrzeuge an betriebsfremde Personen. Ausgeschlossen bleibt 
die persönliche Haftpflicht derjenigen Personen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen 
worden sind.

V. 	Ni cht versicherte Risiken

1.		N  icht versichert ist die Haftpflicht
1.1		  wegen Schäden aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-

terliegen (z. B. Deckungsvorsorge im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes – AMG);

1.2		  aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung 
zu Großhandelszwecken; 

1.3		  aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen sowie aus 
der selbständigen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

1.4		  wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Be-
schädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;

1.5		  wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende 
Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

1.6		  aus der Beschädigung oder Vernichtung von Kommissionsware;

1.7		  aus Aktivitäten, die über den Umfang des Versicherungsschutzes gemäß Teil I hinaus-
gehen;

1.8		  als Tierhalter, soweit nicht ausdrücklich beantragt;

1.9		  aus Tribünenbau, soweit nicht ausdrücklich beantragt;

1.10		  von Besuchern. 

		  Besucher sind alle Personen, die nicht aktiv an dem Programm mitwirken, z. B. Publikum 
bei Tanzveranstaltungen, Zuschauer bei Festen und Umzügen usw.;

1.11		  wegen Schäden durch Verschießen von Gegenständen mit Kanonen;

1.12 		  wegen Schäden durch Werfen von Gegenständen (auch Früchten) mit Ausnahme von 
Süßigkeiten (Bonbons, Pralinen und dergleichen) und kleinen Blumensträußen;

1.13		  aus dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern, Entzünden von Feuern, Abschießen von 
Kanonen/Böllern, soweit nicht ausdrücklich beantragt;

1.14		  aus dem Betrieb von Karussells, Hüpfburgen, Schießbuden etc., soweit nicht ausdrücklich 
beantragt;

1.15		  aus der Garderobenaufbewahrung, soweit nicht ausdrücklich beantragt;

1.16		  wegen Schäden an fremden Tieren, soweit nicht ausdrücklich beantragt;

1.17 		  aus Unfällen der Reiter und Fahrzeuglenker sowie wegen Schäden an Fahnen, Standarten; 
Fahrzeugaufbauten, Kostümen und dgl.;

1.18 		  wegen Schäden, die durch den Gebrauch eines Luft- oder Wasserfahrzeuges ent-
stehen.

1.19		  wegen Schäden, die durch das Halten, den Gebrauch oder das Inbetriebsetzen von 
Kraftfahrzeugen entstehen, soweit nicht ausdrücklich beantragt.

		  Dies gilt jedoch nicht für Kraftfahrzeuge gem. Teil IV.	

2. 	A usgeschlossen sind Ansprüche
2.1		  wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, Terrorereignissen, anderen 

feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben;

2.2		  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

2.3		  nach den Art. 1792 ff, 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

2.4		  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen beim 
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen abweichen.

3.	W asserfahrzeuge
3.1		  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 

Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

3.2 		  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

3.3		  Eine Tätigkeit der in Ziff. V.,3.1 genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

4.	L uft-/Raumfahrzeuge
4.1		  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 

ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

4.2		  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
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4.3		  Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a)	 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;

b)	 Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) 
an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

		  und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten 
Sachen, der Insassen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

VI.	 Internet-Nutzung

1. 	V ersichertes Risiko
		  Versichert ist insoweit abweichend von Ziff. 7.7, 7.15 und 7.16 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung 
und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels 
Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus 

1.1		  der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Da-
tenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

1.2		  der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie Nichterfassung und fehlerhaften 
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen

-	 sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Daten-
veränderungen sowie

-	 der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

1.3		  der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch;

Für Ziff. 1.1 bis 1.3 gilt:

		  Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, 
bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Viren-
scanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

		  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

1.4		  der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz 
für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten;

1.5		  der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für 
immaterielle Schäden.

Für Ziff. 1.4 und 1.5 gilt:

		  In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

- 	 Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen 
Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um 
Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

- 	 Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den 
Versicherungsnehmer.

2.	V ersicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/ 
Anrechung von Kosten

2.1		  Die Höchstersatzleistung für Sach- und Vermögensschäden beträgt innerhalb der Ver-
sicherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 250 000 Euro. Abweichend von 
Ziff. 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

2.2 		  Innerhalb dieser Versicherungssumme beträgt die Höchstersatzleistung für Schäden 
i. S. der Ziff. 1.5 150 000 Euro.

2.3		  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 
gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese

- 	 auf derselben Ursache,
- 	 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusam-

menhang oder
- 	 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit 

gleichen Mängeln 

		  beruhen.

		  Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

2.4		  Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als 
Leistung auf die Versicherungssumme angerechnet.

		  Kosten sind:

		  Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstanden 
sind.

3.	A uslandsschäden
		  Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die Bestimmungen gemäß Teil III, Ziff. 6.

		  Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten 
und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

4.	N icht versicherte Risiken
		  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten und Leistungen:

- 	 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
-	 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
- 	 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
-	 Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
- 	 Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
- 	 Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
-	 Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV;
- 	 Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung besteht.

5.	A usschlüsse
		  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7 AHB Ansprüche

5.1		  die im Zusammenhang stehen mit
-	 massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen 

Informationen (z. B. Spamming),

-	 Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über 
Internet-Nutzer gesammelt werden können;

5.2		  wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen 
Leitung stehen, geltend gemacht werden;

5.3		  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben;

5.4		  auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary damages);

5.5		  nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

VII.	Um welthaftpflicht-Basisversicherung

1.	G egenstand der Umwelthaftpflicht-Basisversicherung
1.1		  Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 b) AHB - im Rahmen und Umfang dieses 

Vertrages soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschä-
den durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder 
Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziff. 2 fallen.

		  Mitversichert sind gemäß Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von 
Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, 
wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden 
behandelt.

1.2		  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im 
räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft 
oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet 
zu sein.

1.3		  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines 
Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer 
gelangen.

2.	R isikobegrenzung
		  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1		  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen).

2.2		  Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen).

2.3		  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmun-
gen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflich-
tige Anlagen).

2.4		  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers

		  oder

		  dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit 



des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko).

2.5		  Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen/Pflichtversicherung).

2.6		  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung 
von Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 
bestimmt sind.

3.	E rweiterungen des Versicherungsschutzes
3.1		  Umweltschaden-Regressrisiko

		  Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 2.6 - die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, 
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen 
gem. Ziff. 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff.  2.1 - 2.5 bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist.

		  Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. Ziff. 7.14 AHB findet insoweit keine 
Anwendung. 

		  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziff. 5. genannten 
Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers 
der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können. 

3.2		  Kleingebinde

		  Der Versicherungsschutz nach Ziff. 1.1 erstreckt sich - abweichend von Ziff. 2.1 - auch 
auf umweltgefährliche Stoffe in Behältnissen bis 100 l bzw. kg Fassungsvermögen 
(Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde  
1 000 l bzw. kg nicht übersteigt.

		  Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).

		  Überschreiten die Kleingebinde das Gesamtfassungsvermögen von 1 000 l bzw. kg, 
entfällt - abweichend von Ziff 3.1 AHB - der Versicherungsschutz und es bedarf insoweit 
besonderer Vereinbarung.

3.3		  Fettabscheider

		  Der Versicherungsschutz nach Ziff.  1.1 erstreckt sich - abweichend von Ziff. 2.4 - auch 
auf Fettabscheider.

4.	V ersicherungsfall
		  Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die nachprüfbare erste Feststellung 

des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitschädigung von Menschen), 
Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.1 
mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten 
oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem 
Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung 
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5.	A ufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
5.1		  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist

- 	 nach einer Störung des Betriebes

oder

- 	 aufgrund behördlicher Anordnung

		  Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 
mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder 
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei 
maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2		  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnung im Sinne der Ziff. 5.1 werden unter 
den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 
Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch 
die Behörde ausgeführt werden.

5.3		  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet

5.3.1		  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine 
behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist,  
die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf 
Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen 
einzulegen

		  oder

5.3.2		  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten  
vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 5 vereinbar- 
ten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt.

		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv 

geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.

		  Abweichend von Abs. 1 und 2  bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist.

5.5		  Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der 
Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 100 000 Euro je Störung  
des Betriebes oder behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 
200 000 Euro, ersetzt.

		  Von den Aufwendungen hat der Versicherungsnehmer 10 %, höchstens 2 500 Euro, selbst 
zu tragen.

		  Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom 
Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende 
Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen 
im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die 
Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

5.6 		  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwen-
dungen im Sinne der Ziff.  5.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, 
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, 
die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.

		  Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten 
Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versi-
cherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt 
werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

6.	N icht versicherte Tatbestände
		  Nicht versichert sind

6.1		  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, 
ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder 
ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des 
Betriebes beruhen;

6.2		  Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder 
in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.

		  Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter 
den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeit derartiger Schäden nicht erkennen 
musste;

6.3		  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden;

6.4		  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge 
Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können;

6.5		  Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

6.6		  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich-
tungen zur Endablagerung von Abfällen;

6.7 		  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder 
an den Versicherungsnehmer gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen;

6.8 		  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller 
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchs-
anweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektion oder Wartung zu 
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;

6.9		  Ansprüche wegen genetischer Schäden;

6.10		  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers 
oder seines Fließverhaltens;

6.11 		  Ansprüche wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um 
die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;

6.12 		  Ansprüche wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

7.	S erienschaden
7.1		  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die zur Betriebs- und Berufs-

Haftpflichtversicherung vertraglich vereinbarten Versicherungssummen die Höchstgrenze 
bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

		  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle
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-	 durch dieselbe Umwelteinwirkung,

-	 durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen 
Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, 

		  gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

		  Ziff 6.3 AHB wird gestrichen.

7.2		  Beruht ein Schaden durch Umwelteinwirkung auf derselben Ursache wie ein Schade-
nereignis im Sinne Ziff 1.1, Abs. 2 AHB, und steht er mit diesem in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang, so ist die Höchstersatzleistung des Versicherers für den Schaden 
durch Umwelteinwirkung und für das Schadenereignis im Sinne von Ziff 1.1, Abs. 2  AHB 
insgesamt auf die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

8.	N achhaftung
8.1		  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des 

versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsneh-
mers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 
mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

-	 Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

-	 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des 
bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, 
und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

8.2		  Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungs-
verhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den 
Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

9.	V ersicherungsfälle im Ausland
9.1		  Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die Bestimmungen gemäß Teil III, Ziff. 6.

9.2		  Für Versicherungsfälle

-	 aus Lieferung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen 
gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 bestimmt sind,

-	 aus Tätigkeiten im Ausland,

		  besteht Versicherungsschutz nur für solche Personen- und Sachschäden, die Folge 
einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes  
sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziff. 5 werden nicht ersetzt.

VIII. 	Um weltschaden-Basisversicherung 

1  	G egenstand der Versicherung
1.1 		  Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-

mers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden 
ist eine

- 	 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

- 	 Schädigung der Gewässer,

- 	 Schädigung des Bodens.

		  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Be-
hörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/
Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Grundlage in Anspruch  genommen wird.

		  Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versiche-
rungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine 
Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.

		  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten:

1.1.1 		 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, 
sofern sie nicht unter die Ziff. 2.1 bis 2.5 fallen,

1.1.2 		 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziff. 1.1.3 umfasst sind, nach 
Inverkehrbringen,

1.1.3 		 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von 
Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt 
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

1.1.4 		 Kleingebinde

        		  Abweichend von Ziff. 2.1 erstreckt sich der Versicherungsschutz nach Ziffer 1.1 auch auf 

umweltgefährliche Stoffe in Behältnissen bis 100 l bzw. kg Fassungsvermögen (Kleinge-
binde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 1 000 l bzw. 
kg nicht übersteigt.

		  Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).

		  Überschreiten die Kleingebinde das Gesamtfassungsvermögen von 1 000 l bzw. kg, entfällt 
der Versicherungsschutz und es bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

1.1.5 		 Fettabscheider

		  Der Versicherungsschutz nach Ziff. 1.1 erstreckt sich - abweichend von Ziff. 2.4 - auch 
auf Fettabscheider.

1.2 		  Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.2.1 		 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur 
Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben 
angestellt hat, in dieser Eigenschaft.

1.2.2 		 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.

1.3 		  Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem Gebrauch von folgenden nicht versiche-
rungspflichtigen Kfz:

- 	 Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren;

- 	 Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

- 	 selbst fahrende Arbeitsmaschinen und Gabelstapler mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach 
ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt 
und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art 
solcher Fahrzeuge gehören.

		  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

		  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das  Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

		  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

2  	R isikobegrenzung
		  Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aus 

2.1 		  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen).

2.2 		  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen).

2.3 		  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um 
WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

2.4 		  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in 
ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungs-
nehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5		  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen).

3 	B etriebsstörung
3.1 		  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge 

einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers 
oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2 		  Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziff. 1.1.2 Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das 
Gleiche gilt im Rahmen der Ziff. 1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziff. 1.1.2. Versicherungsschutz 
besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf 
einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzu-
führen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht 
hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

4 	L eistungen der Versicherung
		  In Ergänzung zu Ziff. 5 AHB gelten folgende Bestimmungen:

4.1 		  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr 
unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde 
oder einem sonstigen Dritten.
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		  Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 
hätte.

	  	 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 		  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der 
Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen 
Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben.

		  Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit 
über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, 
ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das 
Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 		  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine 
unter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung 
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers.

5 	V ersicherte Kosten
		  Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende-

Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, 
Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten 

5.1   		  für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder 
Gewässern

5.1.1 		 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschä-
digten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd 
in den Ausgangszustand zurückversetzen;

5.1.2 		 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf 
die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen 
werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung 
der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

5.1.3 		 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischen-
zeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des 
Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre 
Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf 
zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen 
ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht 
erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung 
ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

        		  Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 10 % 
der vereinbarten Versicherungssumme ersetzt.

5.2 		  für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen 
Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 
kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter 
Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder 
zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

5.3 		  Die unter Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstü-
cken des Versicherungsnehmers gemäß Ziff. 10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziff. 10.2 
eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6 	E rhöhungen und Erweiterungen
		  Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB wird wie folgt ersetzt:

6.1 		  Für Risiken der Ziff. 1.1.4 besteht kein Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erwei-
terungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von 
Stoffen innerhalb der unter Ziff. 1.1.4 versicherten Risiken.

6.2 		  Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder 
Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 
Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

6.3 		  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos 
durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei 
um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
handelt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum 
Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen 
von Ziff. 21 AHB kündigen.

7  	N eue Risiken
    		  Ziff. 4.2 AHB wird wie folgt ersetzt:

		  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung i. S. 
v. Ziff. 7.3 auf den Betrag von 50 000 Euro begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

8 	V ersicherungsfall
    		  Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch 

den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der 
Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. 
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang 
des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar 
war.

9 	A ufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
9.1 		  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

(1) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.1 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungs-
nehmer oder Dritten - in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung 
ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in 
den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer 
Betriebsstörung;

(3) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten.

		  Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß 
(1) bis (3) - für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche 
Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der 
frühere Zeitpunkt ist.

9.2 		  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. d. 
Ziff. 9.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache 
übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der 
Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

9.3    		 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

9.3.1 		 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine 
behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, 

		  was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig 
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang 
zu mindern 

		  und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anord-
nungen einzulegen oder

9.3.2 		 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4 		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 9 vereinbarten 
Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

      		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

     		  Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendi-
gen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der  Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

9.5 		  Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der 
Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 100 000 Euro je Störung des 
Betriebes oder behördlicher Anordnung, ersetzt.

		  Diese Versicherungssumme bildet zugleich die Höchstersatzleistung des Versicherers 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

		  Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 10 %, höchstens 2 500 Euro selbst 
zu tragen.

		  Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom 
Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende 
Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen 
im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die 
Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

9.6 		  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwen-
dungen i. S. v. Ziff. 9.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder 
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher 
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der 
Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat. Ersetzt werden jedoch solche  
Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Umweltschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen 
des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, be-
einträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
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10 	N icht versicherte Tatbestände
		  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist, gilt:

		  Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob 
diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten 
und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen,

10.1 		  die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintre-
ten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies 
gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume 
handelt.

10.2 		  am Grundwasser.

10.3 		  infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

10.4 		  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 		  die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungs-
verhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits 
kontaminiert waren.

10.6 		  die im Ausland eintreten.

10.7 		  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe 
verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche 
Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit 
solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.

10.8 		  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwir-
kungen auf die Umwelt entstehen.

10.9 		  durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, 
Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es 
sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig 
und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des  
Versicherungsnehmers stehen.

10.10 	 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

10.11 	 die zurückzuführen sind auf

(1) 	gentechnische Arbeiten,

(2) 	gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) 	Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 	 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die 
dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender 
Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich 
genehmigt ist.

10.13 	 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung 
von Abfällen.

10.14 	 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 
verursachen.

		  Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

		  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

		  Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraft-
fahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

		  Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen 
wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

10.15 	 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch 
genommen werden.

		  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

		  Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Luft- oder Raum-
fahrzeuge aus

- 	 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;

 -	 Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) 
an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.16 	 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

10.17 	 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige 
Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen 
bewusst nicht ausführen.

10.18 	 durch Bergbaubetrieb und Bergschäden i. S. d. Bundesberggesetz.

10.19 	 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

10.20 	 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben.

10.21 	 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schäd-
lichkeit

- 	 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

-	 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

10.22 	 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage 
über die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 	 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

10.24 	 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

11 	V ersicherungssummen/Maximierung/Serienschaden-
klausel/Selbstbeteiligung

11.1 		  Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 100 000 Euro sofern im Antrag 
nichts abweichendes bestimmt ist.

		  Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

11.2 		  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme 
die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. 
Sämtliche Kosten gemäß Ziff. 5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet.

		  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 
durch

- 	 dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

- 	 mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

- 	 mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die 
Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder 

- 	 die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

		  gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

11.3 		  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziff. 5 versicher-
ten Kosten 10 %, höchstens jedoch 2 500 Euro selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in 
diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme verpflichtet.

11.4 		  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, 
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß 
Ziff. 5 und Zinsen nicht aufzukommen.

12 	N achhaftung
12.1 		  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls 

des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versiche-
rungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender 
Maßgabe:

- 	 Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

- 	 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des 
bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, 
und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.
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12.2 		  Die Regelung der Ziff. 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des 
Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, 
dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13 	V ersicherungsfälle im Ausland
13.1 		  Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-

tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

- 	 die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland i. 
S. d. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziff. 1.1.2 
und 1.1.3 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren;

-	 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, 
gem. Ziff. 1.1.1 

	 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 1.1 auch für Pflichten oder 
Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

13.2 		  Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im Umfang dieses Versi-
cherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretende Versicherungsfälle;

13.2.1 	 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziff. 1.1.3 
oder Erzeugnisse i. S. v. Ziff. 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder 
Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 	 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen 
i. S. v. Ziff. 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 	 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätig-
keiten gemäß Ziff. 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

13.3 		  Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene Anlagen oder 
Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl..

13.4 		  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der 
Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

14. 	B eitragsangleichung
		  Ziff. 15 AHB gilt als gestrichen

IX.	 Zusatzrisiken

		  Für nachfolgend genannte Risiken besteht Versicherungsschutz nur im Falle besonderer 
Vereinbarung

1.	A bbrennen von Feuerwerken, Entzünden von Feuern, 
AbschieSSen von Kanonen/Böllern

		  Versichert ist das Abbrennen von Feuerwerken, das Entzünden von Feuern zu festlichen 
Anlässen und das Abschießen von Salutkanonen, Böllern und Mörsern. Die behördlichen 
Vorschriften über die Lagerung, Aufbewahrung und den Transport von Feuerwerkskörpern 
sind genau einzuhalten. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Feuern sowie das 
Abschießen von Kanonen hat  durch  fachkundige Personen zu erfolgen, welche die 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen erfüllen. Für die notwendige 
Absperrung ist Sorge zu tragen. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 
Haftpflicht des Veranstalters aus der Organisation und Durchführung des Feuerwerkes/
Abschießen der Kanonen und Böllern. Die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Feu-
erwerkers/Kanoniers  gilt in diesem Rahmen subsidiär mitversichert.

2.	B etrieb von Karussells, Hüpfburgen etc.
		  Versichert ist der Betrieb von Karussells, Hüpfburgen, Schießbuden, Rollenrutschen, 

Kleinbahnen für Kinder, Bierkisten-Klettern, etc.. Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist jedoch, dass stets für eine personell ausreichende und qualifizierte Aufsicht 
sowie für entsprechende Sicherungsmaßnahmen gesorgt wird.

3.	G arderobenaufbewahrung
		  Versichert sind die ordnungsgemäß zur Aufbewahrung übergebenen Garderobenstücke. 

Als solche  gelten auch Gegenstände, deren Aufbewahrung in der Garderobe üblich ist 
(Handtaschen, Aktenmappen etc.). 

		  Nicht unter den Versicherungsschutz fallen die in den Garderobenstücken sich befin-
denden Gegenstände, ferner Geld, Schmuck, Urkunden, Edelsteine und Gegenstände 
aus Edelmetall. Der Tascheninhalt ist vom Versicherungsschutz ausgenommen. 

		  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den Verlust, die Verwechslung und die 
Beschädigung der Garderobenstücke.

		  Versicherungsschutz wird nur gewährt, wenn die Garderobe ständig bewacht, gegen das 
Publikum abgesperrt und der Zutritt nur dem Garderobenpersonal gestattet ist; ferner, 
wenn die Übernahme der aufzubewahrenden Sachen gegen Ausgabe von Kontrollmarken 
erfolgt, die nicht leicht zu fälschen sind. 

		  Die Höchstersatzleistung für aufbewahrte Garderobe beträgt 500 Euro im einzelnen 
Schadenfall.

4.	 Mitversicherung von Tieren
		  Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Halters von Tieren, die bei 

der Veranstaltung eingesetzt werden, in dieser Eigenschaft.

5.	 Mitversicherung von Schäden an fremden Tieren
		  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an fremden Tieren, die 

nachweisbar auf die Gestellung oder Benutzung während der versicherten Veranstaltung 
zurückzuführen sind.

		  Für den Fall des Todes und der andauernden Gebrauchsunfähigkeit des Tieres ist die 
Ersatzleistung begrenzt auf den Höchstbetrag von 1 500 Euro  für jedes Tier. Als Versi-
cherungswert gilt der gemeine Wert des Tieres.

6.	 Mitversicherung versicherungspflichtiger Kfz und Be-
schädigung dieser Kfz (separater Versicherungsver-
trag über AD K/B)

		  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Einsatz von Kraftfahrzeugen sowie der 
Beschädigung dieser Fahrzeuge während der Veranstaltung.

		  Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.

		  Die Deckungssummen in der Haftpflichtversicherung betragen 100 Mio. Euro pauschal 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, je geschädigte Person jedoch höchstens 
7,5 Mio. Euro.

		  In der Kaskoversicherung beträgt die Höchstersatzleistung 25 000 Euro im Einzelfall. Der 
Versicherungsnehmer hat sich an jedem Schadenfall mit 150 Euro zu beteiligen.
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